
Umwandlungssatz 
tiefer als man denkt

Anfang März 2010 hat das Volk überra-
schend eine weitere Senkung des Um-
wandlungssatzes  für Vorsorgegutha-
ben abgelehnt. Die Probleme sind da-
mit aber nicht gelöst. Ferner ist der ef-
fektive Umwandlungssatz schon heute 
deutlich tiefer als der gesetzlich vorge-
schriebene. 

Die meisten der in der zweiten Säule ver-
sicherten Arbeitnehmer verfügen über ob-
ligatorische und überobligatorische Vor-
sorgeguthaben. Überobligatorisch sind 
jene Guthaben, die aus verschiedenen 
Gründen (z.B. Kader- oder Zusatzkas-
sen) über das gesetzliche Minimum hi-
naus gebildet werden. Der gesetzliche 
Umwandlungssatz gilt nur für den obli-
gatorischen Teil der Vorsorge. Für den 
überobligatorischen Teil wird meistens 
ein deutlich tieferer Satz angewendet: 
im Durchschnitt  5.8 Prozent für Män-
ner und 5.6 Prozent für Frauen. In der 
Praxis kommt für das gesamte Vorsor-
geguthaben ein Mischsatz zur Anwen-
dung, der zwischen 7.05% bei 100% 
obligatorischem Guthaben und etwa 6% 
bei 80% überobligatorischem Gutha-
ben beträgt.  

Mit weiteren Senkungen des Umwand-
lungssatzes muss gerechnet werden. 
Dadurch wird die Option „Rente“ bei der 
Pensionierung immer weniger interes-
sant und die Option „Kapital“ immer at-
traktiver. Tatsächlich übertreffen schon 
heute die Kapital- die Rentenbezüge. 
Das liegt auch daran, dass die finanzielle 
Absicherung der Hinterbliebenen, steuer-
liche Erwägungen und die Inflationsver-
luste gegen die Rente sprechen. 

siehe auch: 
www.sparkasse-dielsdorf.ch/kolumnen
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